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Satzung des Vereins 
"Freiwillige Feuerwehr Sinzing e.V.“ 

Stand 05.02.2023 
 

S a t z u n g 
 
 

§ 1 
 

Name, Sitz, Geschäftsjahr und Rechtsform 
 
1. Der Verein führt den Namen „Freiwillige Feuerwehr Sinzing e.V.“ und wird im 

folgenden Verein genannt. 
 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Sinzing. 
 
3. Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
4. Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Regensburg unter der Nummer 

VR 200270 eingetragen. 
 
 

§ 2 
 

Zweck und Aufgabe 
 
1. Der Verein hat den Zweck, 

 
a) das Feuerwehrwesen in der Gemeinde nach dem geltenden Landesgesetz und 

den dazu ergangenen Verordnungen und Richtlinien zu fördern; 
 

b) die Interessen der einzelnen Abteilungen (Jugendfeuerwehr und 
Kindergruppe) zu koordinieren. 

 
2. Aufgaben des Vereins sind es insbesondere, 

 
a) die Grundsätze des freiwilligen Feuerschutzes durch geeignete Maßnahmen, 

wie gemeinsame Übungen oder Werbeveranstaltungen für den 
Feuerwehrgedanken, zu fördern und zu pflegen; 

 
b) die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben zu unterstützen; 
 

c) sich den sozialen Belangen, wie ausreichender Versicherungsschutz, der 
Mitglieder zu widmen. Die Vorschriften des § 53 AO sind zu beachten; 

 
d) interessierte Einwohner für die Feuerwehr zu gewinnen; 

 
e) Öffentlichkeitsarbeit, Brandschutzerziehung und -aufklärung zu betreiben; 
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f) die Bildung einer Kindergruppe anzustreben und die Kinder- und Jugendarbeit 
zu unterstützen; 

 
g) mit den, am Brand- und Katastrophenschutz interessierten-, und für diesen 

verantwortlichen Stellen und Organisationen zusammen zu arbeiten. 
 
3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnittes ”Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung in der 
jeweils gültigen Fassung. 

 
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 
 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
5. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
 
 

§ 3 
 

Mitgliedschaft 
 
1. Dem Verein können angehören: 
 

a) die Mitglieder der Einsatzabteilung (aktive Mitglieder); 
 

b) ehemalige Feuerwehrdienstleistende (passive Mitglieder); 
 

c) die Mitglieder der Jugendfeuerwehr; 
 

d) die Mitglieder der Kindergruppe; 
 

e) Ehrenmitglieder; 
 

f) fördernde Mitglieder. 
 
 

§ 4 
 

Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen und beginnt mit dem 

Tag der Aufnahme durch diesen. 
 
  Eine Ablehnung ist zu begründen und dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen. 
 Innerhalb eines Monats kann der Antragsteller beim Vorstand schriftlich die 
 Entscheidung durch die nächste Mitgliederversammlung beantragen. 
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2. Zum Ehrenmitglied kann eine Person ernannt werden, die sich besondere 
Verdienste um den Verein erworben hat. Die Ernennung erfolgt auf Vorschlag des 
Vorstandes durch die Mitgliederversammlung. 

 
3. Fördernde Mitglieder können unbescholtene natürliche und juristische Personen 

werden. Der Erwerb der Mitgliedschaft erfolgt nach Abs. 1. 
 
 

§ 5 
 

Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft kann zum Ende des Geschäftsjahres mit einer Frist von einem 

Monat schriftlich gekündigt werden. 
 

2. Die Mitgliedschaft endet durch Tod des Mitgliedes. 
 

3. Die Mitgliedschaft endet durch Ausschluss aus dem Verein. 
 

Der Ausschluss ist auszusprechen, wenn ein Mitglied gegen die Interessen des 
Vereins verstößt, die bürgerlichen Ehrenrechte oder die Amtsfähigkeit (§ 45 StGB) 
verliert. 
  
Über den Ausschluss, der dem Mitglied schriftlich mitzuteilen ist, entscheidet der 
Vorstand nach Anhörung des Betroffenen. Dagegen kann dieser die Entscheidung 
der Mitgliederversammlung beantragen. Das Verfahren richtet sich nach § 4 Abs. 
1 Satz 2 dieser Satzung. 

 
4. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft enden automatisch die von dem Betroffenen 

ausgeübten Vereinsrechte und -ämter. Sämtliches überlassenes Eigentum des 
Vereins ist ohne gesonderte Aufforderung wieder zurückzugeben. 

 
5. Die Ehrenmitgliedschaft kann auf Vorschlag des Vorstandes durch die 

Mitgliederversammlung aberkannt werden, Abs. 3 ist entsprechend zu 
berücksichtigen. 

 
 

§ 6 
 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
1. Die Mitglieder haben Mitwirkungsrecht im Rahmen dieser Satzung. Sie haben 

Anspruch auf Beratung durch den Verein im Rahmen seiner Möglichkeiten. 
 
2. Den Mitgliedern steht die Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins und die 

Inanspruchnahme seiner Einrichtungen im Rahmen dieser Satzung offen. 
 

3. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein bei der Durchführung seiner Aufgaben 
zu unterstützen. 
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§ 7 
 

Mittel 
 
Die Mittel zur Erreichung der Vereinszwecke werden aufgebracht, 
 

a) durch jährliche Mitgliedsbeiträge, deren Höhe durch die Mitgliederversammlung 
festzusetzen ist; 
 

b) durch freiwillige Zuwendungen; 
 

c) durch Zuschüsse aus öffentlichen Mittel. 
 
 

§ 8 
 

Organe des Vereins 
 
Nur Vereinsmitglieder können Organmitglieder sein. 
Organe des Vereins sind,  
 

a) die Mitgliederversammlung; 
 

b) der Vereinsvorstand. 
 
 

§ 9 
 

Vereinsvorstand 
 
1. Der Vereinsvorstand besteht aus, 

 
a) dem Vorsitzenden; 

 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden; 

 
c) dem Schriftführer; 

 
d) dem Kassenwart; 

 
e) bis zu 6 Beisitzern; 

 
f) dem Jugendwart; 

 
g) dem stellvertretenden Jugendwart; 

 
h) dem Kommandanten, soweit er dem Verein angehört und nicht in eine Funktion 

gemäß Punkt a) bis g) gewählt wird; 
 

i) dem oder den stellvertretenden Kommandanten, soweit er dem Verein angehört 
und nicht in eine Funktion gemäß Punkt a) bis g) gewählt wird. 
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2. Die unter Absatz 1 Punkt a) bis e) genannten Vorstandsmitglieder werden von der 

Mitgliederversammlung auf 6 Jahre gewählt. 
 
Der Jugendwart und der stellvertretende Jugendwart werden auf 2 Jahre gewählt. 
Wahlberechtigt hierfür sind nur Mitglieder bis zum 18. Lebensjahr. 
 
Die Vorstandsmitglieder bleiben auch nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur 
Neuwahl im Amt. 

 
3. Außer durch Tod erlischt das Amt eines Vorstandsmitgliedes mit dem Ausschluss 

aus dem Verein, durch Amtsenthebung oder Rücktritt. Die Vorstandsmitglieder 
können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. 

 
4. Scheidet ein unter Absatz 1 Punkt a) bis e) genanntes Vorstandsmitglied während 

einer Wahlperiode vorzeitig, aus welchen Gründen auch immer, aus dem Vorstand 
aus, so wird der Nachfolger in dieser Funktion für die Zeitdauer gewählt, bis wieder 
eine Gesamtvorstandswahl stattfindet. 

 
 

§ 10 
 

Zuständigkeit des Vorstands 
 
1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch 

diese Satzung anderen Vereinsorganen vorbehalten sind. Er hat vor allem folgende 
Aufgaben, 
 
a) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der 

Tagesordnung; 
 

b) Einberufung der Mitgliederversammlung; 
 

c) Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 
 

d) Verwaltung des Vereinsvermögens; 
 

e) Erstellung des Jahres- und Kassenberichts; 
 

f) Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von 
Vereinsmitgliedern; 
 

g) Beschlussfassung über Ehrungen und Vorschläge für Ehrenmitgliedschaften. 
 
2. Gesetzlicher Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der 

stellvertretende Vorsitzende. Jeder ist allein vertretungsberechtigt. Im 
Innenverhältnis gilt, dass der stellvertretende Vorsitzende nur im Verhinderungsfall 
oder im Auftrag des Vorsitzenden zur Vertretung befugt ist. Im Innenverhältnis wird 
vereinbart, dass Rechtsgeschäfte mit einem Betrag über 500 EURO für den Verein 
nur verbindlich sind, wenn der Vorstand zugestimmt hat. 
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§ 11 

 
Sitzung des Vorstands 

 
1. Für die Sitzung des Vorstands sind die Mitglieder vom Vorsitzenden, bei seiner 

Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden rechtzeitig, jedoch mindestens 
eine Woche vorher einzuladen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 
drei Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden bzw. des die Sitzung leitenden Vorstandsmitglieds. 
 

2. Über die Sitzung des Vorstands ist ein Protokoll aufzunehmen. Die Niederschrift 
soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die Beschlüsse 
und das Abstimmungsergebnis enthalten. 

 
 

§ 12 
 

Kassenführung 
 
1. Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden insbesondere 

aus Beiträgen und Spenden aufgebracht. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
 

2. Der Kassenwart hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und eine 
Jahresrechnung zu erstellen. Zahlungen dürfen nur aufgrund von 
Auszahlungsanordnungen des Vorsitzenden oder, bei dessen Verhinderung, des 
stellvertretenden Vorsitzenden geleistet werden. Die Jahresrechnung ist von zwei 
Kassenprüfern, die jeweils auf zwei Jahre gewählt werden, zu prüfen. Sie ist der 
Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen. 

 
 

§ 13 
 

Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig, 
 

a) Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichts, Genehmigung der 
Jahresrechnung, Entlastung des Vorstands; 

 
b) Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrags; 

 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und der Kassenprüfer; 

 
d) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins; 
 

e) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschlussbeschluss des 
Vorstands; 
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f) Ernennungen von Ehrenmitgliedern. 

 
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal statt. 

Außerdem muss die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das 
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Fünftel 
der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich 
verlangt wird. 

 
3. Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt zwei Wochen vor dem 

Versammlungstermin durch den Vorsitzenden, im Verhinderungsfall oder im 
Auftrag dessen durch den stellvertretenden Vorsitzenden. Die Veröffentlichung hat 
als Aushang am Gerätehaus der Feuerwehr in Sinzing, Bahnhofstr. 30, und am 
Schaukasten in Sinzing, Bruckdorfer Str. (gegenüber dem Balletthaus), zu erfolgen. 
Die Durchführung der Mitgliederversammlung erfolgt im ersten Quartal eines jeden 
Jahres. Mit der Einladung ist die vorgesehene Tagesordnung bekannt zu geben. 

 
4. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der 

Mitgliederversammlung beim Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass weitere 
Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Über Anträge 
und Ergänzung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt 
die Mitgliederversammlung. 

 
 

§ 14 
 

Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung oder 

im Auftrag vom stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen 
Vorstandsmitglied, geleitet. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die 
Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Aussprache einem 
Wahlausschuss übertragen werden. 

 
2. In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied, auch Ehrenmitglied, 

stimmberechtigt. Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung. 

 
3. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der 

Beschlussfassung die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen; 
Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Zur Änderung der Satzung und zur 
Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen 
erforderlich. 

 
4. Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Vorsitzenden als 

Versammlungsleiter festgesetzt. Die Abstimmung muss jedoch geheim 
durchgeführt werden, wenn ein Fünftel der erschienenen Mitglieder dies beantragt. 

 
5. Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 

vom Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der 
Versammlung, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Person des 
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Versammlungsleiters, die Tagesordnung, die Beschlüsse, die 
Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung enthalten. 

 
6. Der Vorsitzende kann weitere Personen, Behörden und Organisationen einladen 

und ihnen in der Versammlung das Wort erteilen. 
 
 

§ 15 
 

Ehrungen 
 
1. An Personen, die sich im Feuerwehrdienst oder auf andere Weise besondere 

Verdienste um das Feuerwehrwesen erworben haben, kann 
 

a) eine besondere öffentliche Belobigung ausgesprochen werden; 
 

b) die Ehrenmitgliedschaft des Vereins verliehen werden. 
 
 

§ 16 
 

Auflösung des Vereins 
 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
 

2. Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. 
 

3. Bei Auflösung des Vereins, bei Entziehung oder Verlust seiner Rechtsfähigkeit oder 
bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die 
Gemeinde, die es unmittelbar und ausschließlich für das Feuerwehrwesen zu 
verwenden hat. 

 
 

§ 17 
 

Haftung des Vereins 
 
1. Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung die Ehren-

amts- oder Übungsleiterpauschale nicht übersteigt, haften nicht für Schäden 
gegenüber Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen. Sie haften nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. 
 

2. Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig 
verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Feuerwehrwesens, bei 
Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder bei 
Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden nicht durch 
Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 
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§ 18 
 

Datenschutz 
 
1. Der Verein legt besonderen Wert auf den Schutz der personenbezogenen Daten 

seiner Mitglieder. Aus dieser Verantwortung heraus verarbeitet der Verein die 
personenbezogenen Daten immer unter Berücksichtigung aller geltenden 
Datenschutzvorschiften. 
 

2. Der Verein verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder zur 
Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben. 

 
3. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins können unter Beachtung der 

gesetzlichen Vorgaben folgende personenbezogene Daten digital und analog 
gespeichert werden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Eintrittsdatum, 
Telefonnummer, E-Mailadresse, Bankverbindung, Abteilungszugehörigkeit und 
Passbilder. 

 
4. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf, 
 

a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten; 
 

b) Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie 
unrichtig sind; 
 

c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei 
behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit 
feststellen lässt; 
 

d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung 
unzulässig war. 
 

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist 
es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur 
jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu 
geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
auch nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort. 

 
4. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten, soweit sie 

die Kassengeschäfte betreffen, entsprechend der steuerrechtlich bestimmten 
Fristen aufbewahrt. 

 
 

§ 19 
 

Erklärungen und Veröffentlichungen 
 
1. Außer dem Vorstand ist kein Mitglied berechtigt, im Namen des Vereins 

mündliche oder schriftliche Erklärungen irgendwelcher Art abzugeben, soweit sie 
nicht der Satzung oder sonstigen Beschlüssen der Mitgliederversammlung 
entsprechen. 
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2. Veröffentlichungen müssen mit dem Zweck und dem Ansehen des Vereins im 

Einklang stehen. 
 
 

§ 20 
 

Gesetzliche Bestimmungen 
 
In Ergänzung dieser Satzung gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB). 
 
 

§ 21 
 

Sprachregelung 
 
Wenn im Text der Satzung oder Ordnungen des Vereins bei Funktionsbezeichnungen 
die männliche Sprachform verwendet wird, so können unabhängig davon alle Ämter 
von Personen jeglichen Geschlechts (m, w, d) besetzt werden. 
 
 

§ 22 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit dem Tage der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 
 
Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 05.02.2023 beschlossen.  
Die Satzung wird der Gemeinde Sinzing, dem Finanzamt Regensburg zur Überprüfung 
der Gemeinnützigkeit und dem Registergericht zur Eintragung in das Vereinsregister 
vorgelegt. 
 
 
Sinzing, 05.02.2023 
 
 
 
Frederic Baudach 
Vorstandsvorsitzender 


